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AHV - KEIN ENDE ABZUSEHEN

Die H A//V-i?eràio» jtaè/ »äirFs"/c«J zw PezrDwezz/ zzzr

Dei>a«e. G7eici>ze/Vzg je// zFzr BVG (Gere/z »Fer e/ze 2..S5z«/e)

erVwzz/j z$erar£ei/e/ zaerziea. L/zzm?" Vorj/zz?zz/jwzJg7zW Alzzrze-

77>erae LzzrtFer £e/zmv&/e/ ez'«e FeGrzozz azz/iGjtezz a?er Fraaezz.

Das Departement von Bundesrätin Ruth Dreifuss hat für die 11.

AHV-Revision Vorschläge erarbeitet und bei den Parteien und

Verbänden in die Vernehmlassung geschickt. Wichtigste Punkte

der Revision waren die Flexibilisierung der Renten zwischen

dem 62. Altersjahr (Rentenalter der Frauen vor der 10. AHV-Re-

vision) und 65 Jahren (künftiges Rentenalter für Männer und

Frauen) sowie die gesamthaften Mehrkosten von jährlich 900

Mio Franken.

Links und rechts keine Freude

In ihren Antworten bezeichnete die Linke die geplante Flexibi-

lisierung des Rentenalters als ungenügend, die bürgerliche

Rechte störte sich dagegen an den 900 Mio Franken. Nun legt

der Bundesrat dem Parlament eine 11. AHV-Revision vor, die

von Bundesrätin Dreifuss nicht mitgetragen wird. Das Paria-

ment muss sich entscheiden, ob es den Vorschlägen des Ge-

samtbundesrates oder jenen der Innenministerin folgen will.

Wie teuer ist der Rentenbezug vor 65?

Kritischer Punkt ist die Frage, wie der Rentenbezug vor 65 ge-

regelt wird. Ein Vorschlag Dreifuss ging dahin, das die volle

AHV-Rente nach 41 Jahren Mindesterwerbsarbeit gewährt

würde. Zur Mindesterwerbszeit würden auch Erziehungs- und

Betreuungsjahre gezählt, evtl. Zeiten der Arbeitslosigkeit,

Phasen von Krankheit Militär- oder Zivildienst. Die Frauenor-

ganisationen sind der Ansicht, dass auch Weiterbildung, Zeiten

für gesellschaftlich notwendige Arbeit oder entschädigungslose

Engagements in diese "Erwerbsjahre" einbezogen werden soll-

ten. Alle anderen Lösungen würden mehr kosten und werden

von bürgerlicher Seite abgelehnt, die Linken unterstützen sie

ebenfalls nicht, da sie auf Kosten der Frauen gingen. Die CVP-
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Frauen haben sich in ihrer eigenen Vernehmlassungsantwort -

im Unterschied zur Vaterpartei - für eine solche Lösung ausge-

sprochen.

Frauensolidarität über Parteigrenzen hinweg?
Für Frauenanliegen bleibt die Hoffnung, dass sich die Frauen

über alle Parteigrenzen hinweg wieder - ähnlich wie bei der

Mutterschaftsversicherung - mit gemeinsamem Lobbying für
ihre Anliegen einetzen. Sollten die Staatsfinanzen auf Kosten

der Frauen gehätschelt werden, könnte dies zu einem Pyrrhus-

Sieg führen. Würde das Rentenalter der Frauen unflexibel'und

endgültig auf 65 hinaufgesetzt und fänden Frauen in dieser

Zeitspanne keine Arbeit mehr, muss die Arbeitslosenversiche-

rung in die Bresche springen. Kosten wären nicht eingepsart,

sondern nur verlagert, mtl

Resolutionen SVF/ADV

Anlässlich der Jahresversammlung verabschiedete der Schweiz.

Verband für Frauenrechte folgende Resolutionen zur 11. AHV-

Revision und zur ersten BVG-Revision:

"Wir fordern den Bundesrat und das Parlament auf, die 11. AHV-

Revision und die erste BVG-Revision so zu gestalten, dass die

Frauen nicht die grossen Verliererinnen sind. Kostenargumente

dürfen nicht höher gewichtet werden als soziale Forderungen.

11. AHV-Revision

• Eine vorzeitige Pensionierung soll laut dem Bundesrat ab

frühestens 62 Jahren nach 41 Erwerbsjahren und nur mit ein-

kommensabhängiger Rentenkürzung möglich sein. Wir sind da-

gegen, dass für die soziale Abfederung anstelle von 900 Mio

Franken nur noch 400 Mio eingesetzt werden, nur jener Betrag

nämlich, der durch die Erhöhung des Frauen-Rentenalters auf

65 Jahare ab dem Jahr 2007 gespart wird.

• Wir verlangen, dass die Renten wie bis anhin alle zwei Jahre

und nicht nur alle drei Jahre der Teuerung und der Einkorn-

menswentwicklung angepasst werden.

• Wir lehnen ab, dass die Witwen den grössten Sparbeitrag lei-



sten, indem sie nur noch eine Rente erhalten, solange sie Kin-

der unter 18 Jahren betreuen und wenn sie selber beim 18. Ge-

burtstag des Kindes bereits 50 Jahre alt sind.

Erste BVG-Revision

• Wir fordern, dass bei vorzeitiger Pensionierung ab 62 Jahren

eine soziale Abfederung vorgesehen wird.

• Wir sind nicht einvertanden, dass tiefe Einkommen und Teil-

zeitbechäftigte weiterhin ohne Versicherungsschutz bleiben.

Die trifft grossmehrheitlich Frauen."
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AUSGABENFREUDIGE MÄNNER

Eine Nationalfonds-Studie bringt's an den Tag: Der durchschnitt-

liehe Schuldner in der Schweiz ist ein 40-jähriger, allein lebender

Mann, der sich wegen Arbeitslosigkeit verschuldete. Rund 70%

der Schuldner sind männlich und gut die Hälfte ist 30 bis 50

Jahre alt. Die Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamter

der Schweiz regte die Untersuchung an, das Rechtswissenschaft-

liehe Institut der Universität Zürich führte sie durch. Frauen sind

offensichtlich vorsichtiger im Umgang mit Geld. Denn: Auch

Frauen leben allein, auch sie sind arbeitslos, an diesen beiden

Kriterien kann es also nicht liegen. Zudem wissen wir, dass

Frauen im Durchschnitt erst noch weniger verdienen als die aus-

gabenfreudigen Herren der Schöpfung.
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